
§ 1 Name, Sitz und Zweck des Vereins  
 
Der Verein führt den Namen SC 04 Schwabach e.V.  Bei einer Änderung des 

Vereinsnamens müssen die prägenden Bestandteile des  Vereinsnamens SC "und „04" 

erhalten bleiben. Der Verein wurde am 10.05.1897 ge gründet. Gründungsfeiern 

orientieren sich an diesem Datum. Der Verein hat se inen Sitz in Schwabach. Er 

ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Schwabach e ingetragen. Der Verein ist 

Mitglied im Bayerischen Landessportverband e. V. un d seiner Fachverbände. Der 

Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar geme innützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeno rdnung 1977 (AO 1977). Zweck 

des Vereins ist die Förderung der Allgemeinheit auf  dem Gebiet des Sports. Der 

Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

 

- Errichten und Instandhalten von Sportanlagen, 

- Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, 

- Durchführung von sportlichen und dem Vereinszweck  dienenden Veranstaltungen 

- Ausbildung und Einsatz von fachlich vorgebildeten  Übungsleitern 

 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht i n erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dür fen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitgli eder haben keinen Anspruch 

auf das Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch  Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig ho he Vergütungen begünstigt 

werden Der Verein ist politisch und konfessionell n eutral. Das Geschäftsjahr ist 

das Kalenderjahr. 

 
 
 
 
§ 2 Mitgliedschaft  
 
Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt. Einschränku ngen aus rassistischen, 

religiösen oder politischen Gründen sind nicht stat thaft. Der Antrag auf 

Aufnahme hat schriftlich zu erfolgen. Der Aufnahmea ntrag Minderjähriger bedarf 

der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand. Lehnt dieser eine Aufnahme ab, so steht d em Betroffenen die Berufung 

an den Vereinsausschuss zu. Dieser entscheidet endg ültig. Eine ablehnende 

Entscheidung bedarf keiner Begründung. Jedes Mitgli ed ist zur Zahlung der 

Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrages verpflich tet. Die Höhe dieser Beträge 

sowie deren Fälligkeit werden von der Mitgliederver sammlung bestimmt. Durch die 

Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistung en beschlossen werden, die 

von den Mitgliedern zu erbringen sind. 

Die Mitgliedschaft endet mit Austritt, Ausschluss o der Tod. Der Austritt ist 

schriftlich dem Vorstand gegenüber zu erklären. Er ist zum 31.12. jeden Jahres 



möglich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen. Der Ausschluss 

eines Mitgliedes bzw. eine Maßregelung kann nur aus  nachfolgenden Gründen durch 

Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit) des Vereinsa usschusses erfolgen: 

a) Grober Verstoß gegen die Sportdisziplin oder geg en Anordnungen des 

   Vorstandes, 

b) schwere Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins, 

c) Missbrauch oder mutwillige Beschädigung von Einr ichtungen und Eigentum 

   des Vereins sowie der vom Verein genutzten Einri chtungen, 

d) Nichtzahlung des Jahresbeitrages trotz zweimalig er schriftlicher  

    Mahnung. 

 

Maßregelungen können sein: 

Geldbuße bis zu einem Jahresbeitrag und/oder Sperre  von längstens 

einem Jahr für die Teilnahme an sportlichen Veranst altungen des Vereins 

oder der Verbände, denen der Verein angehört. 

Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzutei len. 

 
 
 
 
§ 3 Organe des Vereins und deren Aufgaben  
 

1.  Der Vorstand  
 

Er besteht aus dem Vorsitzenden, 3 stellvertretende n Vorsitzenden, 1 Kassier, 

Schriftführer. Mehrere Vorstandsämter können nicht in einer Person vereint 

werden. Der Vorstand ist bis zur satzungsgemäßen Ne uwahl des neuen Vorstands 

im Amt. Der Vorstand wird alle 2 Jahre gewählt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der  Amtsperiode aus kann vom 

Vereinsausschuss  für den Rest der Amtszeit ein neu es Vorstandsmitglied 

kommissarisch eingesetzt werden. Der Vorstand vertr itt den Verein gerichtlich 

und außergerichtlich; er hat die Stellung eines ges etzlichen Vertreters (§ 26 

BGB) Im Außenverhältnis vertritt der Vorsitzende un d ein weiteres 

Vorstandsmitglied oder ein stellvertretender Vorsit zender und ein weiteres 

Vorstandsmitglied den Verein. Der Vorstand führt di e laufenden Geschäfte des 

Vereins. Dazu zählen auch Ausgliederungen von Gesch äftsfeldern, die den Verein 

in seiner Gemeinnützigkeit beeinträchtigen könnten.  Er entscheidet allein 

entsprechend der Geschäftsordnung. 

Davon ausgenommen sind Grundstücksangelegenheiten u nd Aufnahme von 

Belastungen. Darüber entscheidet die Mitgliedervers ammlung. 

Der Vorstand entscheidet über die Mitgliedsaufnahme . 

Ein Vorstandsmitglied kann eine Vorstandssitzung ei nberufen, 

Der Vorstand ist bei Sitzungen beschlussfähig, wenn  mindestens 3 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. 



 
 

2.  Der Vereinsausschuss  

 

Er setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Vors tandes, den 

Ehrenvorsitzenden, den Abteilungsleitern (oder dere n Vertretern), der 

überfachlichen Frauenwartin, dem Ältestenrat, dem ü berfachlichen Jugendleiter, 

dem 2. Kassier, dem Vergnügungswart, dem Pressewart  und weiteren von der 

Mitgliederversammlung gewählten Beisitzern. Der Ver einsausschuss genehmigt die 

Bildung oder die Auflösung von Abteilungen der im V erein betriebenen Sportarten. 

Der Vereinsausschuss beschließt Geschäfts-, Finanz- , Gebühren-, Rechts-, Jugend- 

und Ehrenordnung. Der Vereinsausschuss nimmt die Au fgaben wahr, für die kein 

anderes Vereinsorgan ausdrücklich bestimmt ist. Der  Vereinsausschuss beschließt 

endgültig den Ausschluss oder die Maßregelung eines  Mitglieds. 

Der Vereinsausschuss genehmigt die Übernahme finanz ieller Verpflichtungen, die 

über den Rahmen der Leistungsfähigkeit von Abteilun gen hinausgehen. Der 

Vereinsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrh eit seiner Mitglieder, 

darunter mindestens 3 Mitglieder des Vorstandes, an wesend sind. Beschlüsse 

werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti gen Stimmen gefasst. Der 

Vereinsausschuss tritt nach Bedarf zusammen, mindes tens jedoch vierteljährlich. 

Er wird vom Vorsitzenden oder einem seiner Vertrete r berufen. Eine Einberufung 

hat auch dann zu erfolgen, wenn mehr als die Hälfte  der Mitglieder des 

Vereinsausschusses dies verlangt. 

Über die Ausschusssitzung und deren Beschlüsse werd en Protokolle geführt, die 

vom Versammlungsleiter zu unterschreiben sind. Der Vereinsausschuss setzt bei 

vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes e in neues Vorstandsmitglied 

kommissarisch für den Rest der Amtszeit ein. 

 
 
 
 
3. Die Mitgliederversammlung  

Sie setzt sich aus den Vereinsmitgliedern zusammen.  

Satzungsgemäße Versammlungen sind 

a) die ordentliche Mitgliederversammlung und 

b) die außerordentliche Mitgliederversammlung. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist die jährl iche, im 1. Quartal des 

Geschäftsjahres einzuberufende, Jahreshauptversamml ung. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung ist auf Antrag von zwei Dritt eln des Vereinsausschusses 

oder der Mehrheit der Vorstandschaft oder auf Verla ngen von mindestens einem 

Fünftel der Vollmitglieder des Vereins (mit Untersc hrift und unter Angabe von 

Gründen) abzuhalten. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Besch lüsse werden mit einfacher 



Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung 

einen anderen Modus vorschreibt. Satzungsänderungen  werden mit 

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimme n beschlossen. Stimm- und 

Wahlrecht haben volljährige Mitglieder. Die Einberu fung zu allen Mitglieder-

versammlungen erfolgt durch den Vorsitzenden oder e inem seiner Stellvertreter. 

Ort, Zeit und Tagesordnung der Mitgliederversammlun g sowie Anträge zu 

Mitgliedsbeiträgen und/oder Sonderleistungen sind m indestens zwei Wochen vorher 

durch Bekanntgabe in der Tageszeitung von Schwabach  bekannt zu geben. 

Anträge sind beim Vorstand, spätestens sieben Tage vor Versammlungstermin, 

schriftlich einzureichen. 

Zur Durchführung von Wahlen ist ein Wahlausschuss v on mindestens drei 

stimmberechtigten Mitgliedern zu benennen. Dieser h at die Beschlussfähigkeit der 

Versammlung festzustellen, Vorschläge entgegenzuneh men und diese zur Abstimmung 

zu bringen. Über die Form der Abstimmung (Handzeich en oder geheime Wahl) 

entscheidet: 

Auf Antrag der Mehrheit der anwesenden stimmberecht igten Mitglieder muß die Wahl 

geheim sein. 

 
 
 
 
Der Vorstand wird mit absoluter Mehrheit der abgege benen Stimmen gewählt. 

Enthaltungen zählen hierbei nicht. Bei einer evtl. erforderlichen Stichwahl 

treten die beiden Kandidaten an, die bei der ersten  Wahl die meisten Stimmen  

auf sich vereint hatten. 

Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse  wird Protokoll geführt, das 

vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 Die Mitgliederversammlung beschließt: 

a) Anträge, die Gegenstand der Tagesordnung sind, 

b) Entlastung dos Vorstandes, 

c) Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühr und des M itgliedsbeitrages, 

d) sonstige Mitgliederleistungen, 

e) Satzungsänderungen, 

f) Grundstücksangelegenheiten und Aufnahme von Bela stungen, 

g) die Auflösung des Vereins und bestimmt die Liqui datoren. 

Die Mitgliederversammlung wählt in 2-jährigen Abstä nden: 

den Vorstand und die Beisitzer des Vereinsausschuss es sowie 2 Kassen-Revisoren, 

die die Vereinsbuchführung und die Kasse nach Ablau f des Geschäftsjahres prüfen 

und der Mitgliederversammlung Bericht erstatten. 

Die Mitgliederversammlung ernennt Ehrenvorsitzende.  

 
 
§ 4 Die Abteilungen  



Abteilungsgründungen werden von dem Vereinsausschus s genehmigt. Die 

Abteilungsversammlung wird von der Abteilungsleitun g einberufen und abgehalten. 

Sie findet einmal jährlich statt. Die Einladung erf olgt 14 Tage vorher per 

Aushang im Vereinsheim. Die Vorstandschaft ist über  den Termin separat zu 

informieren. Die Abteilungsversammlung wählt die Ab teilungsleitung für 2 Jahre. 

Sie besteht aus dem Abteilungsleiter, Stellvertrete r und Mitarbeitern, denen 

feste Aufgaben übertragen werden. 

Über die Abteilungsversammlung und deren Beschlüsse  wird Protokoll geführt, das 

vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

Den Abteilungsleitern obliegt die sportliche und te chnische Leitung ihrer 

Abteilung. 

Die Übernahme finanzieller Verpflichtungen, die übe r den Rahmen ihrer 

Leistungsfähigkeit hinausgehen, sind von der Genehm igung des Vereinsausschusses 

abhängig. 

 Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilde n. Die Abteilunqen erstellen 

von dem abgelaufenen Geschäftsjahr einen schriftlic hen Bericht entsprechend der 

Finanzordnung. 

 

 

 

§ 5   Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder  

Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind beitragsf rei, behalten aber die Rechte 

ordentlicher Mitglieder     

 

 

§6 Auflösung des Vereins oder Änderung des Vereins                            

Zwecks  

 

 Die Auflösung des Vereins oder die Änderung des Ve reinszwecks kann nur in einer 

eigens zu diesem Zweck und unter Einhaltung einer v ierwöchigen Frist 

einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werd en. Auf der Tagesordnung darf 

nur der Punkt Auflösung des Vereins oder Änderung d es Vereinzwecks stehen. 

 

 Die Einberufung zu dieser Mitgliederversammlung du rch den Vorsitzenden oder 

Einem seiner Stellvertreter darf  nur erfolgen, wen n mehr als 50% der 

stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich verla ngen. 

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn vier Fünft el der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sind. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der 

abgegebenen Stimmen notwendig. Ist die Mitgliederve rsammlung nicht 

beschlussfähig, so ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere Mitgliederversammlung 



einzuberufen. die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig ist. Darauf ist bei der zweiten Einb erufung hinzuweisen 

Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall sein es bisherigen Zwecks bestellt 

diese Mitgliederversammlung drei Liquidatoren, die dann die laufenden Geschäfte 

abwickeln und den Verein liqidieren. Sie sind nur g emeinschaftlich 

vertretungsberechtigt. 

 

 

 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe günstigter Zwecke fällt das 

Vermögen an die Stadt Schwabach, die es unmittelbar  und ausschließlich für 

gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 7 Schlussbestimmung  

Die vorstehende Satzung wurde von der Jahreshauptve rsammlung am 21.03.97 

beschlossen. Satzungen älteren Datums verlieren ihr e Gültigkeit. 

Die Satzung wurde am 10. Sept. 1997 in das Vereinsr egister des Amtsgerichts 

Schwabach eingetragen. 

 

 


